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1.  Allgemeines 
Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten für alle Leistungen (Konzeption und 
Gestaltung von Kommunikations- und Marketingmaßnahmen, Organisation, Planung und 
Umsetzung von Kommunikations- und Marketingkonzepten, Betreuung von Kunden und 
Vermittlung von Leistungen Dritter zur Durchführung der Kommunikations- und 
Marketingmaßnahmen) zwischen dem Kunden und Nicole Ersing | Coaching und Kommunikation, 
Inhaberin Nicole Ersing, Senefelderstraße 99a, 70176 Stuttgart, (nachfolgend Agentur genannt) 
diese "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" (AGB). 
 
Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann wirksam, wenn sie von der 
Agentur ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" unwirksam sein, so 
berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung 
geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem 
Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen. 
 
2. Angebote und Vertragsabschluss 
Grundlage des Vertragsschlusses ist das jeweilige schriftliche Angebot der Agentur, in dem die 
Leistungen und das Honorar festgehalten werden. Die Angebote der Agentur sind freibleibend und 
unverbindlich und stellen eine Aufforderung an den Kunden dar, die Agentur mit der Durchführung 
von Dienstleistungen zu beauftragen. 
 
Sofern das Honorar abweichend von Abs. 1 nicht durch ein schriftliches Angebot geregelt ist, 
geschieht die Abrechnung nach Zeitaufwand und auf der jeweils gültigen Preisliste der Agentur.  
 
Durch die Beauftragung mit der Durchführung der gewählten Dienstleistung gibt der Kunde ein 
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages ab. Der Vertrag zwischen dem Kunden und 
der Agentur kommt durch die schriftliche oder fernschriftliche Annahmeerklärung der Agentur 
zustande. Das gleiche gilt für Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden. 
 
Eine auftragsgemäße Ausführungshandlung durch die Agentur ersetzt die Auftragsbestätigung. 
Durch die Inanspruchnahme der Dienstleistung der Agentur erklärt der Kunde die Annahme dieses 
Angebot und verzichtet auf einen Zugang der Annahmeerklärung. Die Agentur behält sich vor, 
Aufträge abzulehnen. 
 
Die auf der Website, in Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten oder zum Angebot 
gehörenden Unterlagen, Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten und 
Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich, sowie sie nicht in der Auftragsbestätigung 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 
 
3. Leistungsumfang 
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung. 
Nebenabreden oder Abänderungen, die den Umfang der vertraglichen Leistung verändern, 
bedürfen der schriftlichen Form. 
 
Änderungen oder Abweichungen einzelner Leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Vertrages, 
die nach Vertragsabschluss notwendig werden, teilt die Agentur dem Kunden unverzüglich mit. 
Soweit durch die Veränderungen der vereinbarte Inhalt des Vertrages nicht oder nur unwesentlich 
berührt wird, steht - aufgrund dieser Abweichungen - dem Kunden kein Kündigungsrecht zu. Die 
Agentur ist berechtigt, in Abstimmung mit dem Kunden Teile des Kommunikations- oder 
Marketingkonzepts in Abweichung von der Leistungsbeschreibung zu verändern. Hierbei 
entstehende Mehrkosten sind vom Kunden zu tragen. 
 
Soweit die Agentur entgeltfrei zusätzliche Dienste und Leistungen außerhalb der vertraglichen 
Vereinbarung erbringt, ist diese berechtigt diese Leistungen jederzeit einzustellen. Ein 
Kündigungsrecht oder ein Minderungs- oder Schadensersatzanspruch wird damit zugunsten des 
Kunden nicht begründet. 
 
Soweit die Agentur Verträge zur Durchführung oder Umsetzung von vereinbarten 
Marketingmaßnahmen mit Dritten schließt, erfolgt ein solcher Vertragsabschluss im Namen und 
mit Vollmacht des Kunden. Dies betrifft insbesondere die Anmietung von Räumen, den Abschluss 
von Verträgen im Gastronomie- und Servicebereich, sowie den Abschluss von Verträgen mit 
Grafikern und Künstlern. 
 
Soweit die Agentur Verpflichtungen gegenüber Dritten gemäß Auftrag eingegangen ist, erklärt sich 
der Kunde bereit, diese Verpflichtungen auch nach Auftragsende unter Einschaltung der Agentur 
zu erfüllen. 
 
Fremdkosten wie beispielsweise Grafikleistungen, Druck- und Versandkosten, Raummieten, 
Bewirtungskosten, Kosten für Websiteprogrammierung etc. werden unter Aufschlag von 15 Prozent 
Handlingkosten an den Kunden weiterberechnet. Es sei denn der Kunde übernimmt die Kosten 
direkt oder eine spezifische Vereinbarung regelt dies individuell anders. 
 
Kostenvoranschläge der Agentur sind unverbindlich. Wenn abzusehen ist, dass die tatsächlichen 
Kosten die veranschlagten um mehr als 20 Prozent übersteigen, weist die Agentur den Kunden auf 
die höheren Kosten hin. 
 
4. Zahlung und Verzug 
Alle Honorare verstehen sich zuzüglich der gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer und werden in der 
jeweils zum Vertragsschluss geltenden Höhe entsprechend des Auftrags mit Rechnungsstellung 
sofort fällig. Der Kunde übernimmt darüber hinaus gegen Nachweis sämtliche Auslagen wie Reise- 
und Übernachtungskosten, Spesen etc. 
 
Bei verspäteter Zahlung gelten Verzugszinsen in Höhe von momentan 8,1 Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz als vereinbart. 
 
Die Agentur ist berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse in angemessener Höhe zu 
verlangen. 
 
Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, hat die Agentur das Recht, ihre Leistung zu 
verweigern. 
 
Das Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

5. Pflichten des Kunden, Mitwirkung 
Der Kunde hat der Agentur alle für die Auftragsdurchführung notwendigen Informationen 
unverzüglich zu erteilen. Verzögerungen aus fehlender Mitwirkung des Kunden gehen nicht zu 
Lasten der Agentur. 
 
Der Kunde sichert zu, dass die mitgeteilten Daten richtig und vollständig sind, Änderungen der 
persönlichen Daten oder wesentlicher vertraglicher Informationen hat der Kunde der Agentur 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
6. Konzeption, Präsentation und Urheberrechtsschutz 
Für die Erstellung und Präsentation von Konzepten und Projekten entstehen dem Kunden, wenn 
nicht anders vereinbart, keine Kosten. Erhält die Agentur nach der Teilnahme an einer 
Präsentation oder nach Erstellung eines Konzepts keinen Auftrag, so verbleiben alle Leistungen 
der Agentur, insbesondere deren Inhalt, im Eigentum der Agentur. Der Kunde ist nicht berechtigt, 
diese - in welcher Form auch immer - weiter zu nutzen. Bei Zuwiderhandlung behält sich die 
Agentur vor, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. 
 
Mit der vollständigen Zahlung erwirbt der Kunde das Recht zur unbegrenzten Nutzung an allen von 
der Agentur gefertigten Text- und Grafikarbeiten, soweit diese Rechtseinräumung nach deutschem 
Recht oder den tatsächlichen Verhältnissen möglich ist. Zieht die Agentur zur Auftragserfüllung 
Dritte (Erfüllungsgehilfen) heran, wird sie die erforderlichen Nutzungsrechte erwerben und im 
gleichen Umfang dem Kunden einräumen. 
 
Die für die Arbeit der Agentur erstellten und genutzten Medienverteiler sind grundsätzlich 
Eigentum der Agentur. Sie werden nicht außer Haus gegeben. 
 
Die der Agentur überlassenen Vorlagen des Kunden (z. B. Texte, Fotos, Muster u. a.) werden unter 
der Voraussetzung verwendet, dass der Kunde zur Verwendung berechtigt ist. Von der Agentur wird 
nicht überprüft, ob der Kunde berechtigt ist, die für die zu erbringenden Leistungen erforderlichen 
Urheber- und Markenrechte zu nutzen. Eine Haftung gegenüber Dritten in Bezug auf Urheber- 
und/oder Markenrechtsansprüchen wird für die beauftragten Leistungen daher ausgeschlossen. 
 
7. Kündigung 
Der Kunde ist berechtigt, das Vertragsverhältnis mit der Agentur jederzeit zu kündigen. 
 
Die vorzeitige Aufhebung des Vertragsverhältnisses verpflichtet den Kunden jedoch zur Zahlung 
eines angemessenen Honorars, welches die erbrachten Vorleistungen vergütet. Zudem wird die 
Agentur von allen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten freigestellt. 
 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung für beide Vertragsparteien bleibt hiervon unberührt. 
 
8. Gewährleistung und Schadensersatz 
Die Agentur verpflichtet sich zur gewissenhaften Vorbereitung und sorgfältigen Auswahl und 
Überwachung der Leistungsträger nach den Sorgfaltspflichten eines ordentlichen Kaufmanns. 
 
Der Kunde hat Beanstandungen, Reklamationen und Beeinträchtigungen unverzüglich schriftlich 
geltend zu machen und zu begründen. Für den Fall berechtigter und rechtzeitiger Reklamationen 
steht dem Kunden das Recht auf Nachbesserung zu.  
 
Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Unmöglichkeit der Leistung, positiver 
Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, mangelhafter oder unvollständiger 
Leistung oder wegen unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit der Agentur beruhen. 
 
Für die Einhaltung der gesetzlichen, insbesondere der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften bei 
den von der Agentur vorgeschlagenen Kommunikationsmaßnahmen ist ausdrücklich der Kunde 
verantwortlich. Insbesondere wird der Kunde eine vorgeschlagene Maßnahme erst dann freigeben, 
wenn er sich vergewissert hat, dass sie wettbewerbsrechtlich unbedenklich ist oder wenn er bereit 
ist, das mit der Durchführung der Maßnahme verbundene Risiko selbst zu tragen. 
 
Der Kunde stellt die Agentur von Ansprüchen Dritter frei, wenn die Agentur auf ausdrücklichen 
Wunsch des Kunden gehandelt hat, obwohl sie dem Kunden ihre Bedenken im Hinblick auf die 
Zulässigkeit der Maßnahme mitgeteilt hat. 
 
9. Haftung 
Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen -gleich aus welchem Rechtsgrund – haftet die Agentur 
nur bei Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten und nur für nach der Art der Ware oder des 
Leistungsgegenstandes vorhersehbare, vertragstypische Durchschnittsschäden. Mittelbare 
Schäden sind von der Haftung bei leichter Fahrlässigkeit nicht umfasst. 
 
10. Datenschutz 
Dem Kunden ist bekannt und er willigt darin ein, dass die zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses 
erforderlichen persönlichen Daten durch die Agentur auf Datenträgern gespeichert und im 
Rahmen der Auftragsabwicklung gegebenenfalls an verbundene Unternehmen weitergegeben 
werden. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten ausdrücklich zu. 
 
Die gespeicherten persönlichen Daten werden durch die Agentur selbstverständlich vertraulich 
behandelt. Diese Daten können von der Agentur an Beauftragte und gem. § 11 BDSG an sorgfältig 
ausgesuchte Geschäftspartner übermittelt werden, etwa zum Zweck von Bonitätsprüfungen. 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG). 
 
Dem Kunden steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen. Die Agentur ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung der persönlichen Daten des 
Kunden verpflichtet. Bei laufenden Nutzungsverhältnissen erfolgt die Löschung nach Beendigung 
des Vertrages. 
 
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Stuttgart. 
 
Stuttgart, 01.01.2019 

 


